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Eingangsnummer:

Nr.: 1039 Details

eingereicht am: Verfahren: k.A.

01.09.2025 Verfahrensschritt: Beteiligung TöB

Institution: Bezirksamt Eimsbüttel - VS 3

Abteilung: Technischer Umweltschutz, Wohnraumschutz

Eingereicht von

(Vor- u. Zuname):

Im öffentlichen Bere-

ich anzeigen:

Nein

Planunterlage: Gesamtstellungnahme

Stellungnahme

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen gegen die derzeitigen Planungen seitens des Im-

missionsschutzes Eimsbüttel (E/VS31) keine Bedenken.

Aufgrund der Distanz der östlichsten Plangebietsgrenze zu der Bezirksgrenze Altona/Eimsbüttel

sowie der Tatsache, dass zwischen diesen beiden Grenzen schützenswerter Wohnraum auf Altonaer

Seite liegt, wird nach jetzigem Stand davon ausgegangen, dass zu den Themen Lärm- und Lichtim-

missionsschutz spätere Auflagen des Bezirksamts Altona auch automatisch ausreichenden Schutz

für die nächstgelegenen Immissionsorte auf Eimsbütteler Seite bieten werden.

Durch die Umlagerung der Verkehrsströme wird es im Planfall zu einer Erhöhung an Stickstoffdioxid-

und Feinstaubkonzentrationen u. a. in und um der Kieler Straße auf Eimsbütteler Seite kommen. Die

Jahresmittelgrenzwerte der maßgeblichen 39. BImSchV werden jedoch eingehalten.
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